Individualpädagogik

Grundsatzpapier Individualpädagogik

Präambel

Unter Individualpädagogik verstehen wir die Entwicklung eines auf den Einzelfall zugeschnittenen Betreuungssettings, das in besonderer Weise auf die persönliche Situation, die Erfahrungen und die Ressourcen des Jugendlichen eingeht.

Individualpädagogik ist ein flexibles und differenziertes Angebot, um den psychosozialen Biographien von Jungen und Mädchen gerecht zu werden. Diese Kinder und Jugendlichen sind aufgrund ihrer Erfahrungen und Problemlagen im Rahmen klassischer „Heimangebotsformen“ nicht oder nicht mehr zu erreichen. Ihnen sollen Perspektiven, sowie akzeptierte Handlungsstrategien und -alternativen eröffnet werden können.

Individualpädagogische Maßnahmen zeichnen sich durch eine hohe Beziehungskontinuität und Belastbarkeit des Betreuungssettings aus. Erziehungsprozesse werden in das alltägliche Zusammenleben eingebettet, das nicht ausschließlich einem pädagogischen Zweck dient. 

Diese Definition zur Individualpädagogik im Selbstverständnis der Träger im AIM vom 24.02.2006 findet als Basis Eingang in das Grundsatzpapier.

Individualpädagogik in der Jugendhilfe lässt sich von folgenden Grundsätzen leiten. 

Grundsatz: 

Gedanke des Projektes

Kern individualpädagogischer Betreuungsform ist das Projekt. 

Kennzeichnend ist, dass aus dem besonderen Verhältnis von Lebenswirklichkeiten der Betreuten einerseits und der Betreuungsperson andererseits ein einmaliges Betreuungskonzept entsteht. 

Projekte schließen einen gruppenpädagogischen Rahmen aus.

Projekte sind in der Lage, den Veränderungen dieser Verhältnisse unmittelbar zu folgen und ebenso Vorgaben und Ziele weiter zu entwickeln. 

Projekte sind nicht auf Dauer angelegt. 

Projekte sind Prozesse.

Im Rahmenvertrag 1 NRW, IV Projekte, wird diesem Kerngedanken Rechnung getragen. 

Grundsatz: 

Individuelle Betrachtungsweise und Herangehensweise an den Betreuten

Die Betreuten sind der zentrale Fokus des Projektes.

Das Betreuungsangebot orientiert sich an den Ressourcen der Betreuten und nicht an deren Defiziten. Demzufolge gibt es prinzipiell keine Ausschlusskriterien.

Zur Diagnostik wird insbesondere eine Motiv- und Stärkenanalyse durchgeführt. Die Persönlichkeit der Betreuten wird ganzheitlich erfasst.

Grundsatz: 

Besondere Stellung der BetreuerInnen innerhalb des Projektes

Der Lebensentwurf der BetreuerInnen ist grundsätzlicher Bestandteil des professionellen Betreuungsangebots. 

Die Qualität der Beziehung und die Haltung der BetreuerInnen ist Grundlage für den Erfolg des Projektes.

Die Betreuerpersönlichkeit ist der Maßstab für die Passgenauigkeit bei der Auswahl der Betreuten. 

Grundsatz:

Aus den Anforderungen der Projekte leitet sich die Organisationsform des Trägers ab

Die Verwaltung steht im Dienste der Pädagogik.

Die Organisationsform richtet sich nach den Anforderungen der Projekte.

Stand: 1. Januar 2008

Selbstverständnis IP            
                                                                                    
24.10.2006
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